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V. Beförderung von Expreßgut.

§ 39.1 Gegenstände, die sich zur Beförderung im Packwagen
eignen, sind nach näherer Bestimmung des Tarifs als Expreßgut

anzunehmen.
§ 10. Aufgabe und Auslieferung des Expreß guts.

(1) Bei Abfertigung des Expreßguts mit Gepäckschein ist solcher
in der Regel dem Absender auszuhändigen. In diesem Falle erfolgt
die Auslieferung des Gutes am Bestimmungsorte gegen Rückgabe

des Gepäckscheins. Jedoch kann auf Verlangen des Absenders der
Gepäckschein auch der Sendung beigegeben werden, wenn diese mit
der vollen Adresse des Empfängers versehen ist. In diesem Falle
erfolgt die Auslieferung nach den besonderen Vorschriften jeder Ver-
waltung.

(2) Bei Abfertigung des Expreßguts mit Beförderungs-
schein muß dieser die Sendung stets begleiten und das Gut mit der

vollen Adresse des Empfängers versehen sein. Die Auslieferung er-
folgt am Bestimmungsorte nach den in den Tarifen enthaltenen Vor-

schriften.
§ 41. Anwendbarkeit der Bestimmungen für Reisege-

päck. Im Uebrigen finden auf die Beförderung von Expreßgut die
Bestimmungen des Abschnitts IV sinngemäße Anwendung, soweit
nicht durch die Tarife die Anwendung des Abschnitts VIII vorge--
sehen ist.

VI. Beförderung von Leichen.

§ 42. Beförderungs-Bedingungen. (1) Der Transport
einer Leiche muß, wenn er von der Ausgangsstation des Zuges er-

folgen soll, wenigstens 6 Stunden, wenn er von einer Zwischenstation

ausgehen soll, wenigstens 12 Stunden vorher angemeldet werden-
(2) Die Leiche muß in einem hinlänglich widerstandsfähigen

Metallsarge luftdicht eingeschlossen und letzterer von einer hölzernen
Umhüllung dergestalt umgeben sein, daß jede Verschiebung des
Sarges innerhalb der Umhüllung verhindert wird. "

(3) Die Leiche muß von einer Person begleitet sein, welche eine
Fahrkarte zu lösen und denselben Zug zu benutzen hat, in dem die
Leiche befördert wird.

(3)2 Die Beförderung erfolgt mit Ausnahme der im Abfs. 8 auf-

geführten Fällen mit Personenzügen; Beförderung in Schnellzügen
kann nicht verlangt werden. Die Leiche muß, vorbehaltlich der nach-

 .

1 In der Fassung der Bek. 28./4. 08. "

: In der Fassung der Bek. 18./6. 02 (RBl 236); in Kraft seit

1./10. 02.
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stehenden Bestimmungen, von einer Person begleitet sein, die eine
Fahrkarte zu lösen und denselben Zug zu benutzen hat, mit dem die

Leiche befördert wird. Einer Begleitung bedarf es nicht, wenn als

estimmungsort eine Eisenbahnstation bezeichnet ist, und der Ab-
sender bei der Aufgabestation das schriftliche oder telegraphische

Versprechen des Empfängers hinterlegt, daß dieser die Sendung sofort
nach Empfang der bahnseitigen Benachrichtigung von ihrem Ein-

treffen abholen lassen werde. Bei Sendungen an Leichenver-

rennungsanstalten und an Beerdigungsinstitute genügt es, wenn
iese eine derartige Verpflichtung gegenüber der Eisenbahn in all—

gemeiner Form übernommen haben.

(4) Bei der Aufgabe muß der vorschriftsmäßige, nach anliegen-
dem Formulart ausgefertigte Leichenpaß beigebracht werden, welchen
die Eisenbahn übernimmt und bei Ablieferung der Leiche zurückstellt.

le Behörden, welche zur Ausstellung von Leichenpässen befugt sind,
werden besonders bekannt gemacht. Der von der zuständigen Be-

orde ausgefertigte Leichenpaß hat für den ganzen darin bezeichneten
ransportweg Geltung. Die tarifmäßigen Transportgebühren

müssen bei der Aufgabe entrichtet werden. Bei Leichentransporten,
elche aus ausländischen Staaten kommen, mit welchen eine Verein-

darung wegen wechselseitiger Anerkennung der Leichenpässe abge—
chlossen ist, genügt die Beibringung eines der Vereinbarung ent-

brechenden Leichenpasses der nach dieser Vereinbarung zuständigen
Usländischen Behörde.

(5) Die Beförderung der Leiche hat in einem besonderen, bedeckt
gebauten Güterwagen zu erfolgen. Mehrere Leichen, welche gleich-
setig von dem nämlichen Abgangsorte nach dem nämlichen Be-

mmungsort aufgegeben werden, können in einem und demselben
üterwagen verladen werden. Wird die Leiche in einem ringsum-

9 lossenen Leichenwagen befördert, so darf zum Eisenbahntransport
n offener Gülerwagen benutzt werden.

e (6) Die Leiche darf auf der Fahrt nicht ohne Noth umgeladen

benden. Die Beförderung muß möglichst schnell und ununterbrochen
* werden. Läßt sich ein längerer Aufenthalt auf einer Station
t vermeiden, so ist der Güterwagen mit der Leiche thunlichst auf

abseits im Freien gelegenes Gleise zu schieben.

brin (7) Wer unter unrichtiger Bezeichnung Leichen zur Beförderung

gan gt.C hat außer der Nachzahlung der verkürzten Fracht vom Ab-
"achon- bis zum Bestimmungsort einen Frachtzuschlag im vier-

en Betrage der Fracht zu entrichten.
— —
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(8) Bei dem Transporte von Leichen, welche von Polizeibehör-
den, Krankenhäusern, Strafanstalten u. s. w. an öffentliche höhere

Lehranstalten übersandt werden, bedarf es einer Begleitung nicht.
Auch genügt es, wenn solche Leichen in dicht verschlossenen Kisten
aufgegeben werden. Die Beförderung kann in einem offenen Güter-
wagen erfolgen. Es ist zulässig, in den Wagen solche Güter mitzu-
verladen, welche von fester Beschaffenheit (Holz, Metall und der-
gleichen) oder doch von festen Umhüllungen (Kisten, Fässern und der-

gleichen) dicht umschlossen sind. Bei der Verladung ist mit besonderer
Vorsicht zu verfahren, damit jede Beschädigung der Leichenkiste vel-
mieden wird. Von der Zusammenladung sind ausgeschlossen: Nah-

rungs= oder Genußmittel, einschließlich der Rohstoffe, aus welchen
Nahrungs= oder Genußmittel hergestellt werden, sowie die in der
Anlage B zu 8 50 der Verkehrsordnung aufgeführten Gegenstände.
Ob von der Beibringung eines Leichenpasses abgesehen werden kann,

richtet sich nach den von den Landesregierungen dieserhalb ergehenden

Bestimmungen.

(9) Auf die Regelung der Beförderung von Leichen nach dem
Bestattungsplatze des Sterbeorts finden die vorstehenden Bestim-

mungen nicht Anwendung.

§ 43.1 Art der Abfertigung und der Ausliefer ung.
(1) Die Abfertigung der Leichen erfolgt nach der Vorschrift

des Tarifs entweder auf Grund von Beförderungsscheinen, welche

die Eisenbahn auszufertigen und dem Absender auszuhändigen hat
oder auf Grund von Frachtbriefen (8 51), die andere Gegenstände
nicht umfassen dürfen. Das Aufladen ist durch den Absender, das
Abladen durch den Empfänger zu bewirken.

(2) Von dem Eintreffen einer Leiche auf der Bestimmungsstation
ist der Empfänger auf seine Kosten ohne Verzug telegraphisch oder
telephonisch oder durch besondere Boten zu benachrichtigen. War ein
Beförderungsschein ausgestellt, so erfolgt die Auslieferung der Leiche
gegen dessen Rückgabe.

(3) Innerhalb 6 Stunden nach Ankunft des Zuges auf der
Bestimmungsstation muß die Leiche abgeholt werden, widrigenfalls
sie nach der Verfügung der Ortsobrigkeit beigesetzt wird. Komm
die Leiche nach 6 Uhr Abends an, so wird die Abholungsfrist vom
nächsten Morgen 6 Uhr ab gerechnet. Bei Ueberschreitung der Ab-

holungsfrist ist die Eisenbahn berechtigt, Wagenstandgeld zuerheben

1 Abs. 1 u. 2 in der Fassung der Bek 18./6. 02 (R Bl 2360), in Kraft

seit 1./10. 02.
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